
München — In die Debatte um eine gesetzli-
che Neuregelung des assistierten Suizids

ist wiederBewegung gekommen.Eine frak-
tionsübergreifendeParlamentariergruppe

um die Grünen-AbgeordnetenRenate Kü-

nast und Katja Keul will an diesem Montag

einen neuen Vorschlag vorstellen. Im Kern

differenziert der Gesetzentwurf, der der
SüddeutschenZeitung vorliegt, zwischen

den Beweggründen, die ein Mensch für sei-
nen Sterbewunsch anführt. Es solle da-
nach differenziert werden, ob die Betroffe-

nen ihren Tod wegen einerschweren
Krankheit anstreben oder aus anderen
Gründen.

„Im ersteren Fall soll der Ärzteschaft bei
der Prüfung, ob das Hilfsmittel zur Verfü-
gung gestellt wird, eine entscheidendeRol-

le zukommen", heißt es in dem Papier,

„während im letzteren Fall höhere Anforde-
rungen errichtet werdenund der Ärzte-

schaft keine zentrale Rolle zugewiesen

wird". Zu den höheren Anforderungenge-
höre eine schriftlicheDokumentation,
dass der Sterbewunschauf freiem Willen

beruhe und dauerhaft sei. Zudem müssten

sich die Sterbewilligen von einer zugelasse-
nen und unabhängigen Beratungsstelle
zweimal im Abstand von mindestens zwei

und höchstens zwölf Monaten beraten las-
sen. Das Recht auf selbstbestimmtes Ster-

ben müsse endlich auf rechtssichere Wege

geleitet werden,sagt der Grünen-Rechts-
politiker Lukas Benner, der den Antrag mit

einbringt. Neben mehreren Grünen-Politi-

kern unterstützen unter anderem auchdie
SPD-Abgeordneten Nina Scheer und Ed-
gar Franke, Parlamentarischer Staatsse-

kretär im Gesundheitsministerium,sowie

die Linken-Politikerin Cornelia Möhring
den Antrag.

Der Wunsch zu sterben sei eine Ent-

scheidung des Einzelnen, die auf dem „ur-
eigenen Verständnis von Lebensqualität
und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz"
beruhe, so Benner. „Sie kann derart vielfäl-

tig sein, dass Staat und Gesellschaft diese
unabhängig von Wertvorstellungen, religi-
ösen Geboten oder gesellschaftlichen Leit-

bildern zu respektieren haben." Das Straf-

gesetzbuch wäre für dieseRegelungen der
falscheOrt, zudem sehe man die Gefahr,

dassBetroffene stigmatisiertwürden.
Man wolle den rechtssicheren Zugang zu

Medikamentenermöglichen. „Denn ma-
chen wir uns nichts vor", sagt Benner: „All

das findet bereits statt. Unsere Aufgabe ist
es daher, diese Vorgängeaus dem Klandes-
tinen herauszuholenund klar zu regeln."

Eine weitere Parlamentariergruppe um
die FDP-PolitikerinKatrin Helling-Plahr
hatte Ende Februar angekündigt, einen Ge-

setzentwurf vorlegen zu wollen. Bereits in

der vergangenen Legislaturperiode hatte

Helling-Plahr gemeinsam mit dem jetzi-
gen GesundheitsministerKarl Lauterbach
(SPD) und Petra Sitte von der Linken eine li-
berale Regelung außerhalb des Strafrechts
vorgelegt, wonach es Ärzten erlaubt wer-
den solle, tödlichwirkende Mittel zum

Zweck der Selbsttötung zu verschreiben.
Bedingung wäre ebenfalls eine Beratung.

Lauterbach werde als Gesundheitsminis-
ter nicht mehrbei der Ausgestaltung des
neuen Antrags mitwirken, erklärte Helling-

Plahr.
Schon im Januar hatte eine dritte Parla-

mentariergruppe aus Abgeordnetenvon
SPD, FDP, Grünen, Union und Linken eine
weitere Initiative vorgestellt.Danach soll
der geschäftsmäßigeassistierte Suizid wei-

terhin strafbar sein, aber unter engen Be-

stimmungen straflos bleiben. Zu den Initia-

toren gehören der SPD-Abgeordnete Lars

Castellucci, Benjamin Strasser (FDP) und
Ansgar Heveling (CDU). Sie warnen vor ei-

ner „gefährlichen Schieflage", sollte der Zu-

gang zu assistiertem Suizid leichter sein

als der zu palliativer Versorgungund Psy-

chotherapie.

Bereits vor zwei Jahren, im Februar

2020, hatte das Bundesverfassungsgericht
das Verbot der geschäftsmäßigenSterbe-
hilfe gekippt und eine gesetzliche Neurege-

lung verlangt. Helling-Plahrplädierte da-
für, noch vor Ostern eine Orientierungsde-
batte im Parlament abzuhalten. „Jetzt gilt
es, keine Zeit mehr zu verlieren", sagte sie.

ANNETTE ZOCH

(c) Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Keine Vervielfältigung, Verbreitung oder
öffentliche Zugänglichmachung gestattet.

Süddeutsche Zeitung, 07.03.2022, S. 5
Deutscher Bundestag - Pressedokumentation


